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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0088/2026 Datum: 17.02.2026

Dezernat 2

Verfasser: 70-EB "Kommunaler Servicebetrieb Koblenz" Az.:

Betreff:

Umsetzung Verpackungsgesetz
Änderung der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen

hier: Erfassung von Leichtverpackungen
Gremienweg:

27.03.2026 Werkausschuss "Kommunaler Servicebetrieb 
Koblenz"

 einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
 
Der Werkausschuss stimmt den Anpassungen der Anlage 3 zur Abstimmungserklärung mit den
Dualen Systembetreibern zu.
 
 
 
Begründung:

 
 
Durch die Verpackungsverordnung wurden 1991 die Hersteller und Vertreiber von Verpackungen
verpflichtet diese im Rahmen eines haushaltsnahen Sammelsystems zurückzunehmen und die
Verpackungen einer Verwertung zuzuführen. Das Sammelsystem war mit den jeweils örtlich tätigen

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern auf das vorhandene Sammelsystem für Abfälle durch eine
Abstimmungsvereinbarung abzustimmen.
 
Mit dem Verpackungsgesetz vom 05.07.2017 (in Kraft getreten zum 01.01.2019) hat sich die recht-
liche Situation insoweit geändert, dass nach § 22 Abs. 7 VerpackG eine neue Abstimmungs-
vereinbarung mit den dualen Systemen abzuschließen war. Verhandlungsführer für den Bereich der
Stadt Koblenz war bislang die Firma „Der Grüne Punkt“ – Duales System Deutschland GmbH. Die
Abstimmungsvereinbarung wurde am 17.03.2020/ 20.03.2020 abgeschlossen.
 
Nach dem Losverfahren der Systeme ist nunmehr die PreZero Dual GmbH Verhandlungsführerin.

 
Im Rahmen des Systems wurden zwischenzeitlich in Rheinland-Pfalz folgende 10 duale Systeme
festgestellt:
 
• BellandVision GmbH

• Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH

• EKO-Punkt GmbH & Co. KG

• INTERZERO Dienstleistungs-GmbH

• Landbell AG für Rückhol-Systeme

• NOVENTIZ GmbH

• PreZero Dual GmbH

• Reclay Systems GmbH

• Recycling Dual GmbH

• Zentek GmbH &Co.KG
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Im Rahmen der Ausschreibung der Erfassung von Leichtverpackungen ist der Ausschreibungsführer

auf die Stadt zugekommen, um die Systemfestlegung für die Erfassung von Leichtverpackungen zu
aktualisieren. 
 
Das Ergebnis ist in der Anlage 2 zusammengefasst. Die Beschaffung von privateigenen ‚Gelben

Tonnen‘ wird weiter fortgeschrieben und die Leerung auch künftig durch die Systeme zugesichert.
Ansonsten sind die Änderungen redaktionell.

 
 
Anlage/n:
 
Anlage 1: Entwurf der geänderten Anlage 3 zur Abstimmungserklärung

Anlage 2: Übersicht über die Änderungen in der Anlage 3 zur Abstimmungserklärung

 
Finanzielle Auswirkungen:
 
keine
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
 
keine
 
Historie:
 
Sitzung des Werkausschusses am 21.06.2023; TOP 2; BV/0113/2023
 
 
 




